
gelt der Minister der Finanzen im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane.

§ 8
Kennzeichungspflicht
(1) Alle in der Deutschen Demokratischen Repu
blik für den Bevölkerungsb'edarf bestimmten Er
zeugnisse aus Edelmetallen sind durch Stempelprä
gungen zu kennzeichnen hinsichtlich
1. des Herstellerbetriebes und
2. des Edelmetallgehaltes (Angabe in Tausendtei

len).
Eine Herstellung von Erzeugnissen aus Edelmetal
len für den Bevölkerungsbedarf ohne Kennzeich
nung ist nicht zulässig. Der Feingehalt darf bei Er
zeugnissen aus Gold den angegebenen Feingehalt 
um nicht mehr als fünf Tausendteile, bei Erzeugnis
sen aus Silber um nicht mehr als zehn Tausendteile 
unterschreiten.
(2) Sind in Einzelfällen Stempelprägungen wegen 
der Beschaffenheit der Erzeugnisse nicht möglich, so 
ist die Verpackung entsprechend zu kennzeichnen. 
Diese Ausnahme gilt nicht für Schmuckerzeug
nisse.
(3) Die Hersteller sind verpflichtet, alle Symbole 
und Zeichen, die nach Abs. 1 zur Kennzeichnung des 
Herstellerbetriebes verwendet werden sollen, beim 
Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deut
schen Demokratischen Republik als Warenzeichen 
registrieren zu lassen, sofern sie nicht bereits regi
striert sind.

§9
Strafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich entgegen den geltenden Rechts
vorschriften ohne Genehmigung
1. Edelmetalle verarbeitet oder bearbeitet, schei

det, legiert oder schmilzt,
2. Erzeugnisse aus Edelmetallen, einschließlich 

Münzen, umarbeitet,
3. mit Edelmetallen, Edelsteinen oder Perlen bzw. 

Erzeugnissen aus Edelmetallen, einschließlich 
Münzen, oder Erzeugnissen«aus Edelsteinen und 
Perlen handelt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.
(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft. Ein schwerer Fall liegt insbe
sondere vor, wenn
1. der Täter sich oder einem anderen einen bedeu

tenden Vermögensvorteil verschafft hat;
2. das planmäßige Aufkommen oder die planmäßi

ge Verwendung von Edelmetallen, Edelsteinen 
oder Perlen in bedeutendem Umfang beeinträch
tigt wurden;

3. zur Durchführung der Tat gewerbliche oder be-
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rufliche Möglichkeiten gröblich mißbraucht wur
den;

4. an der Tat mehrere mitwirkten, die sich zur wie
derholten Begehung von Straftaten gegen dieses 
Gesetz zusammengeschlossen hatten;

5. der Täter bereits wegen einer Straftat gemäß 
Abs. 1 bestraft worden ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat nach Abs. 1 fahrlässig begeht und 
dadurch einen bedeutenden wirtschaftlichen Scha
den verursacht oder das planmäßige Aufkommen 
bzw. die planmäßige Verwendung von Edelmetal
len, Edelsteinen oder Perlen erheblich beeinträch
tigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

§ 10
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) In leichten Fällen können Handlungen gemäß 
§ 9 Abs. 1 als Ordnungswidrigkeit mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen wer
den, wer
1. vorsätzlich oder fahrlässig der Kennzeichnungs

oder Registrierpflicht nicht nachkommt;
2. vorsätzlich oder fahrlässig edelmetallhaltige Ab

fälle oder Rückstände oder Gegenstände aus 
Edelmetallen nicht der Rückgewinnung zuführt;

3. fahrlässig eine Handlung gemäß § 9 Abs. 1 be
geht, ohne daß dadurch ein bedeutender wirt
schaftlicher Schaden verursacht oder das planmä
ßige Aufkommen bzw. die planmäßige Verwen
dung von Edelmetallen, Edelsteinen oder Perlen 
erheblich beeinträchtigt wurde.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Minister der Finanzen, den Vorsitzen
den und den sachlich zuständigen Mitgliedern der 
Räte der Bezirke, Kreise und Stadtbezirke.
(4) Ein Ordnungsstrafverfahren gemäß Abs. 2 
Ziff. 1 kann auch vom Präsidenten des Amtes für Er
findungs- und Patentwesen der Deutschen Demo
kratischen Republik durchgeführt werden.
(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

Schlußbestimmungen

§11
(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Mini
ster der Finanzen.

Hinweis: Zum Edelmetallgesetz wurden folgende 
DB und АО erlassen:
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